
Auf Anfrage eines Interessenten antwortete Frau Dr. Schädlich Folgendes: 
 
 
Guten Tag, 
 
vielleicht kann ich etwas "Licht ins Dunkle" bringen. 
 
In der EnEV steht: 
 
„§ 12 Energetische Inspektion von Klimaanlagen  
 
(5) Inspektionen dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. 
Fachkundig sind insbesondere: 
Absolventen von Unis und FHs im Fachgebiet Versorgungstechnik und TGA mit 
min. 1 Jahr Berufserfahrung in Planung, Bau, Betrieb oder Prüfung von RLT-
Anlagen  
Absolventen der Fachrichtung Maschinenbau, Elektrotechnik, 
Verfahrenstechnik, Bauingenieurwesen mit min. 3 Jahren Berufserfahrung in 
Planung, Bau, Betrieb oder Prüfung von RLT-Anlagen.“ 
 
Die Formulierung „insbesondere“ lässt zu, dass auch andere fachkundige 
Personen die Energetische Inspektion durchführen. Sonst müsste die 
Formulierung „ausschließlich“ dort stehen. 
 
ABER: Die Definition „fachkundige Person“ ist offen; es wird nicht 
ausdrücklich die Teilnahme an einem Lehrgang gefordert.  
 
In §11 der EnEV wird im Zusammenhang mit Wartung definiert: „Fachkundig 
ist, wer die zur Wartung und Instandhaltung notwendigen Fachkenntnisse und 
Fertigkeiten besitzt.“ 
In Anlehnung daran könnte man für den §12 definieren: „Fachkundig ist, wer 
die zur Energetischen Inspektion notwendigen Fachkenntnisse und 
Fertigkeiten besitzt.“ Und das könnte auch der Meister oder Techniker sein. 
Für ihn ist natürlich wichtig, dass er diese „Fachkunde“ (dem Kunden 
gegenüber, im Streitfall vor Gericht, etc.) belegen kann. Dazu kann der 
Besuch eines entsprechenden Seminars mit Teilnahmebescheinigung wichtig 
sein.  
 
Das FGK (Fachinstitut Gebäude-Klima) teilt diese Auffassung und hat bereits 
vor Monaten eine entsprechende Anfrage an das Ministerium diesbezüglich 
gestellt, aber noch keine Antwort erhalten. 
 
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit besten Grüßen 
  
Sylvia Schädlich 
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